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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1958

Norm

ABGB §879 CIIo4

ABGB §1393 A

ASVG §98

Rechtssatz

Das gesetzliche Verbot der Abtretung einer Sozialrente bewirkt die Ungültigkeit einer Vereinbarung, durch die die

Witwe der geschiedenen ersten Frau des verstorbenen Rentenberechtigten für die Einwilligung zur Scheidung den

Anspruch auf die zu erwartende Witwenrente abtritt. Dies gilt auch, wenn das Begehren nicht auf Einwilligung in die

Abtretung, sondern auf unmittelbare Bezahlung eines Betrages in Höhe der Rente durch die zweite Frau lautet.
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Vgl; Beisatz: Anders bei Anspruch aus einer betrieblichen Pensionsversicherung. (T1)
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